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B. Wissenschaftliche Mitteilungen.

Leben und Sterben

in der schweizerischen Bevélkerung.

Rektoratsrede,

gehalten an der 82. Stiftungsfeier der Universitat Bern
am 18. November 1916

von Professor Dr. Christian Moser.

(i A —

Hochgeehrte Anwesende!

Yor 82 Jahren, Mitte November 1834, wurde die
Universitit Bern eroffnet.

Regierungsrat Neuhaus, der Rektor und ein wei-
terer Vertreter der Professorenschaft hielten dabei
tiefempfundene, von berechtigter Begeisterung fiir die
Universitit und die Wissenschaft getragene Reden.

Seither wird jedes Jahr der Griindung in einer
eigenen Stiftungsfeier gedacht. Dem neuen Rektor
kommt, der Ubung gemiiss, das Vorrecht und die Auf-
gabe zu, iber einen (fegenstand sich zu verbreiten,
der mit seinem speziellen, wissenschaftlichen Fach-
gebiete eng verbunden ist, der aber zugleich ein all-
gemeineres Interesse beanspruchen darf.

Grerne unterzieht sich der Sprechende dieser schonen
Sitte und bittet Sie, sehr geehrte Damen und Herren,
Thre Aufmerksamkeit, soweit es die kurze, uns zur
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Verfiigung stehende Zeit gestattet, auf einige Unter-
suchungen {iiber Leben und Sterben in der
schweizerischen Bevolkerung hinlenken zu
wollen. 4

Ziwei Griinde sind es hauptsichlich, die zu der
Wahl des Themas fithrten.

Zuniichst ist zu sagen, dass alle Arten der Per-
sonenversicherung auf die Vorgénge des Lebens
und Sterbens sich griinden, die fiir die menschliche
(Gesellschaft und jeden Einzelnen von griosster Bedeu-
tung sind. Die Versicherung auf den Todesfall mit
ihren vielen Variationen, die Erlebensversicherung, die
Leibrenten-, die Unfall-, die Kranken-, die Invaliden-,
die Alters-, die Witwen- und Waisenversicherung, sie
alle erheischen zu ihrem wissenschaftlichen Aufbau
die Kenntnis der Sterbenswahrscheinlichkeiten.

Aber es ist noch ein zweiter, ganz besonderer
Grund vorhanden, der das Thema als ein gegebenes
erscheinen liess. KEs sind jetzt vierzig Jahre ver-
flossen, seitdem wir in der Schweiz, in Ausfiihrung
gesetzlicher Bestimmungen, iiber alle Geburten, Trau-
ungen und Todesfille genau und einheitlich Buch
fithren. Am 1. Januar 1876 trat ndmlich das Bundes-
gesetz betreffend Feststellung und Beur-
kundung des Zivilstandes und die Khe in
Kraft. Es sorgte fiir zuverldssige Registereintragungen.
Es schrieb vor, dass die Totenregister Jahr, Monat
und Tag der Geburt des Verstorbenen enthalten sollen,
sowie die Todesursache, wenn immer moglich #rztlich
bezeugt. Es zentralisierte die Bearbeitung des Beob-
achtungsmaterials. Fiir jede Geburt, jeden Sterbefall
und jede Trauung haben die Zivilstandsbeamten cinen
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auf einc besondere Karte geschriebenen Auszug aus
den Zivilstandsregistern an die Zentralstelle, das eid-
genossische statistische Bureau in Bern, zu senden.
Mit dieser. vorbildlichen Ordnung, die unserm Lande
zum Ruhme gereicht, ging Hand in Hand eine sorg-
faltige Altersaufnahme der Bevolkerung bei
allen in den letzten vierzig Jahren veranstalteten Volks-
zihlungen. Damit waren dic Forderungen erfiillt,
die die mathematische Versicherungswissenschaft zur
Ableitung zuverldssiger und auf breiter und solider
Gtrundlage beruhender Sterbetafeln aufstellt. Wir
diirfen uns heute in der Schweiz mit Recht dieser
Errungenschaft und der seit vierzig Jahren gewonnenen
Resultate freuen und den Ménnern unsern Dank ab-
statten, die nicht ruhten, bis alle Voraussetzungen zur
Herstellung brauchbarer Mortalitidtstafeln fiir die schwei-
zervische Bevolkerung vorhanden waren.

Wie Sie, meine schr geehrten Damen und Herren,
schon aus dieser Darlegung entnehmen wollen, ist fiir
uns die Hauptsache, uns mit diesen positiven, im
Laufe der letzten Jahrzehnte gewonnenen
Gesamtergebnissen iiber die Lebens- und Sterb-
lichkeitsverhéltnisse in unserm Lande zu beschiftigen.
Nach einigen Ausfithrungen allgemeinen In-
halts mochten wir kurz auf die Vorgeschichte
der nun 40jahrigen Beobachtungen cintreten,
um sodann das durch die Absterbeordnung ge-
gebene Resultat dieser Beobachtungen selbst ken-
nen zu lernen und zu schliessen mit einem Blicke auf
weitere, noch der Losung harrende Aufgaben.

Eine Definition des Liebens und seines Aufhorens,
des Sterbens, darf sich hier eriibrigen.
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Wir sind uns alle bewusst, dass sich mit dem
Begriffe des Lebens iiberhaupt, des Lebens in allen
scinen Iformen, stets etwas Gieheimnisvolles, nicht zu
lrgriindendes verbindet, und dass da wohl vor allem
die Worte unseres grossen Haller gelten:

-Ins Innre der Natur dringt kein erschaftner Geist,
Zu gliicklich, wenn sie noch die iussre Schale weist,"

Das Lieben, wic mannigfaltig spielt es sich in der
ganzen uns umgebenden Krscheinungswelt ab! Die

Natur hat es individualisiert.

Farbenpriichtig stellt uns der Friihling Tausende
und Tausende von sprossenden, blithenden, summenden,
an goldnem Sonnenschein sich freuenden KEinzelwesen
dar. Aber nur ein kleiner Teil davon rettet sich ins
niichste Jahr hiniiber, um nach einer kiirzern oder
langern Reihe von Jahren ebenfalls zu verschwinden.
Da ist nichts bestindig als der Wandel und nichts
sicher als der Wechsel der Erscheinungsform.

Nicht nur die Geschopfe dieser Erde nehmen an
dem grossen Gange des Lebens und Verwelkens teil;
auch unser Erdball selbst, wenn wir in diesem all-
gemeinen Sinne sprechen wollen, ist nur ein Indivi-
duum, ein geringes, unscheinbares Einzelwesen in der
unziihlbaren Menge der Himmelskorper, die den Raum
bevdlkern. Die Millionen und Millionen Sonnen, von
deren Existenz ein Blick ins Weltall Kenntnis gibt,
lassen uns ehrfurchtsvoll die Grossartigkeit der Schop-
fung ahnen, aber auch sie, diese Sonnensysteme, wei-
sen, wie der verschiedene Baumbestand cines Waldes,
ein Alter auf, cin Alter, nach dem man sie sogar in
Gruppen einzuteilen gewohnt ist,



So lernen wir unsere HKrde als ein Individuum
erkennen. So lernen wir die mannigfaltigen Geschopfe
der Pflanzen- und Tierwelt auf ihr als Einzelwesen
ansehen: alle zum Leben erhoben, alle der Verging-
lichkeit unterworfen! Der Wissenschaft bleibt es auch
da vorbehalten, in dem Verganglichen das Unvergiing-
liche zu suchen, im Wandel der Erscheinungen, wie
sich Helmholtz ausgesprochen hat, das Gesetz zu
finden.

Sehen wir den Menschen an! Auch er hat seines
Bleibens nicht. Er altert ebenfalls. Bald frither, bald
spiter gibt es auch hier fir die physische Existenz
jedes Einzelnen einen Abschluss.

.Die Personlichkeit beginnt“, wie dies unser Zivil-
gesetzbuch in Art, 31 in zutreffender Weise und mit
schlichten Worten ausspricht, . mit dem Leben nach
der vollendeten Geburt und endet mit dem Tode.“

Die Lebensdauer einer einzelnen Person ist
zum voraus unbestimmt. Wenn wir jedoch cine
Gesamtheit von Personen beobachten, wenn wir
gar die Totenregister eines ganzen Landes uns an-
sehen und die Zahl der Toten irgend cines Alters mit
der Zahl der Lebenden vergleichen, aus denen sie
stammen, so tritt uns, wie dies bei Massenerscheinungen
gewohnlich zutrifft, eine merkwiirdige Regelmiis-
sigkeit entgegen.

Wir sehen ndmlich, dass von einer grossen Ge-
samtheit von Lebenden eines gewissen Altersjahres
auch ein mehr oder weniger bestimmter Teil als Tribut
des Todes im Laufe cines Jahres wegstirbt. Wir sehen,
wic dieser Teil mit den Altersjahren sich #Andert.
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Durch Zusammenfassung der Beobachtungen von
den niedrigsten bis zu den hochsten Altern ist man
dazu gelangt, fiiv die beobachtete Gresamtheit eine so-
genannte Absterbeordnung zu konstruieren, die,
wenn das Uberleben in den Vordergrund gestellt wird,
in der Form ciner Uberlebensordnung erschei-
nen kann.

Erst durch die Aufstellung solcher, nach dem
Alter fortschreitenden Tafeln ist es moglich
geworden, die Sterbens- und Uberlebenswahrschein-
lichkeiten in eciner Weise zu erfassen, die die Hin-
fiihrung wichtiger Personenversicherungs-
arten mit recht grosser Zuverlidssigkeit
gestattet.

Gerade dic Ungewissheit, die iiber der fernern

Liebensdauer des Kinzelnen schwebt, dagegen die
relative Gewissheit, die sich fiir den Gang des
Absterbens einer Gesamtheit von Personen be-
st mmten Alters ergibt, hat der fiir viele Volks-
kreise so notwendigen und im allgemeinen so segens-
reich wirkenden Lebensversicherung gerufen,
einer Institution, die nunmehr in unserm Lande schon
so schr verbreitet ist, dass das schweizerische Ver-
sicherungskapital bei den konzessionierten Gresellschat-
ten tber °/y Milliarden Franken betrigt, und dass die
.aus den Prdmien zuriickgelegten mathematischen Re-
serven auf rund 400 Millionen Franken gestiegen sind
— Summen, die fiir ein kleines Land mit nicht einmal
4 Millionen Einwohnern als recht ansehnliche bezeich-
net werden miissen. :

Es ist bemerkenswert, dass kein einziges Volk,
weder des Mittelalters noch. des Altertums, uns



‘brauchbare Angaben iiber die Lebensdauer
und die Sterblichkeit hinterlassen hat. In einer
kiirzlich erschienenen Abhandlung spricht sich denn
Prof. Czuber auch dahin aus (vgl. E. Czuber, Vom
Leben und Sterben. Versicherungswissenschaftliche Mit-
teilungen. Wien, September 1915), er halte dafiir, , dass
wir endgiiltig darauf verzichten miissen, iiber die
Sterblichkeit in ldngst vergangenen. Zeiten ctwas Ver-
lissliches festzustellen; unsere Vorfahren haben uns
nichts Brauchbares hinterlassen, woraus wir sie er-
schliessen konnten®.

Die ersten halbwegs verwendbaren Arbeiten iiber
die Sterblichkeit in den verschiedenen Altersjahren
stammen aus Kngland und den Niederlanden.

Unter der Voraussetzung einer stationiren
Bevolkerung leitete gegen Ende des 17. Jahrhun-
derts der englische Astronom Edmund Halley die
erste grundlegende, allgemein bekannt gewordene Ab-
sterbeordnung ab.

Er wihlte die Angaben iiber dic Sterbefille der
Angehorigen der Augsburgischen Konfession der Stadt
Breslau, einer Stadt, von der anzunehmen war, dass
die Bevblkerungszahl wéhrend langer Zeit ziemlich
gleich geblieben sei. Die Zusammenstellungen riihrten
von dem gelehrten Pastor Kaspar Neumann her,
der sic seinem grossen Zecitgenossen lLieibniz zur
Kenntnis brachte. Sie wurden dann, vielleicht unter
Mitwirkung von Leibniz, durch Heinrich Justell,
den Sekretir der Royal Society, dieser und damit
Halley iibermittelt.

Die Arbeit Halleys ist in den Philosophical
Transactions des Jahres 1693 erschienen und im
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Jahre 1875 in Band XVIII der Vertffentlichungen
des Institute of Actuaries wieder abgedruckt
worden.

Hs ist bezeichnend, dass Halley, der als erster die
Bahn eines Kometen, des Halleyschen Kometen,
berechnete, gleichfalls an die Aufstellung einer Ab-
sterbeordnung ging. Dabei moechte ihn der Gedanke
leiten, dass die Gesetze des Lebens und Sterbens in
ihnlicher Weise zu erforschen seien und Giiltigkeit
haben wie die Naturgesetze.

Die némliche Anschauung kommt in vielen Ab-
handlungen der Folgezeit in oft recht drastischer Weise
zum Ausdruck, namentlich auch in dem 1741 zum
erstenmal erschienenen Buche des preussischen Feld-
predigers und spétern Oberkonsistorialrates Johann
Peter Siissmilch, betitelt: ,Die gottliche Ordnung
in den Verdinderungen des menschlichen Geschlechtes,
aus der Greburt, dem Tode und der Fortpflanzung des-
selben erwiesen.“

Schon vor Halley wurden in England cinige die
Mortalitdtsstatistik betreffende Arbeiten, namentlich von
J. Graunt, ausgefithrt. Das niimliche ist von den
Niederlanden zu sagen, denen die Wissenschaft neben
andern beriihmten Ménnern einen Christian Huy-
gens verdankt,

In der Schweiz hat sich mit der Lebensdauer
und der Sterblichkeit in einzelnen Gegenden und Kan-
tonen im Laufe der Zeiten eine recht grosse Zahl von
Forschern beschiftigt. Wir nennen hier namentlich
den waadtlindischen Pfarrer Jean Louis Muret
und sein bekanntes preisgekrontes Werk: Mémoire
sur 1’état de la population dans le pays de
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Vaud, erschienen zu Yverdon im Jahre 1766. Ferner
seien, und teils schon aus fritherer Zeit, unter andern
erwithnt: Jakob Bernoulli, Leonhard Euler,
Duvillard, Cramer, Joly, Odier, de Candolle,
Edouard Mallet, Heyer, Lombard, Marc
d’Kspine, Christoph Bernoulli, Alexander
Kocher, Schrdamli, P. L. Dunant, Wilhelm
Gisi, Hermann Kinkelin, Gustav Zeuncr,
Dr. Joseph Durrer und Dr. Johann Jakob
Kummer.

Gefordert wurde die Theorie der Populations-
statistik im allgemeinen durch den genialen Lieon-
hard Euler, der iiber Wahrscheinlichkeitsrechnung
und ihre Anwendungen nicht weniger als 14 Abhand-
lungen schrieb.

Besondere Erwihnung verdient die Arbeit des
Berners Alexander Kocher, des Vaters unseres
verehrten Herrn Prof. Theodor Kocher.

Im ersten Heft des zweiten Bandes der . Neuen
schweizerischen = Viertel - Jahresschrift*, gedruckt bei
J. A. Weingart in Bern, findet sich ein in der Ber-
nischen Naturforschenden Gesellschaft un-
term 26. April 1845 von Herrn Regierungsrat Dr. J. R.
Schneider gehaltener Vortrag itber die Kochersche
Mortalititstafel. Diese griindet sich auf Angaben, die
aus den sicben Kantonen Bern, Genf, Neuenburg,
St. Gallen, Solothurn, Thurgau und Ziirich erhéltlich
waren.

Die verdienstliche Arbeit Kochers ist mit viel
Umsicht und grosser Gewissenhaftigkeit ausgefiihrt;
ich halte sie von allen Darstellungen, die aus der
ersten Hilfte des vorigen Jahrhunderts stammen, als
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eine der besten und logisch schérfsten. Hs ist nament-
lich von Interesse, zu sehen, dass Alexander Kocher,
in Anlehnung an eine 1839 erschienene einschligige
Schrift Ludwig Mosers (L. Moser, Die Gesetze der
Lebensdauer), sich frei zu machen suchte von der nicht
zutreffenden  Voraussetzung einer stationéiren DBevol-
kerung und dass er damit, soviel es ihm moglich
war, die Fehler, die in frithern Darstellungen so oft
vorkamen und auch in spitern wieder auftauchten,
vermied.

Prof. Lludwig Schléafli, dessen Bild unsern
Saal ziert, hat sich in seinen Rechnungen des oftern
auf die Kocherschen Zahlen gestiitzt.

Gtenannt mogen ferner noch werden die Sterbe-
tafel von Gisi, die nach den Angaben von 15 Kan-
tonen hergestellt und spéter von Kinkelin ausge-
glichen wurde, sowie eine eigene Tafel Kinkelins, die
sich auf die Erfahrungen im Kanton Basel-Stadt
griindete.

Aber fiir die Herstellung einer wirklich schwei-
zerischen Absterbeordnung fehlte bedauerlicherweise
geniigendes und geniigend zuverldssiges Material.

“Auf Anregung des Standes Glarus fand am
21. Februar 1866 in Bern eine Zusammenkunft von
Vertretern der Kantonsregierungen statt, die iiber ein-
heitliche Formulare fiir die Einfragungen in die mei-
stens von den Geistlichen gefiihrten Zivilstandsbiicher
und iiber die gemeinsame Verarbeitung des Materials
beriet.

Mit grosser Wérme nahm sich der Vorsitzende
der Konferenz, Bundesrat Karl Schenk, der An-
gelegenheit an.



Indessen hatten sich an der Konferenz nicht alle
Kantone vertreten lassen. Einige gaben erst fiir das
Jahr 1870 und die folgenden Jahre dic Zusage, ihre
Aufzeichnungen nach den vereinbarten Formularen ein-
zurichten. Zudem war die Fragestellung selbst noch
nicht derart, dass sie allen Anforderungen, die die
Ableitung von Mortalititstafeln erheischen, geniigt
hitte.

In dem im Jahre 1870 erschienenen ersten schwei-
zerischen Berichte {iber die Bevolkerungsbewcgung
(fiir das Jahr 1867) wird denn auch bemerkt:

,Um den Riickstand, in welchem wir uns be-
finden, einigermassen aufzuwiegen, sollte die Schweiz
einen Schritt weitergehen und sobald als moglich ihre
Zusammenstellungen der Bevilkerungsbewegung nach
den neuesten Forderungen der Wissenschaft und der
Praxis (Lebensversicherung) einrichten.*

Wir wollen hier beifiigen, dass die wissenschaft-
lich richtige und einwandfreie Ableitung einer Absterbe-
ordnung keine so einfache Sache ist, wie man auf den
~ersten Blick glauben sollte. Im Laufe der Zeit hat
sich eine ganze Theorie der Sterblichkeitsmes-
sung entwickelt. Viel zur Abklirung hat beigetragen,
was gerade in der Schweiz dariiber geschrieben wurde,
und zwar von den Professoren H. Kinkelin in Basel
und Gustay Zeuner in Ziirich. In seinem geschétzten,
1869 erschiencnen Buche:  Abhandlungen aus der
mathematischen Statistik™ zeigte Zeuner mit aller Klar-
heit und Schérfe, unter Anwendung der Infinitesimal-
rechnung, wie aus den Massenbeobachtungen {iber Lieben
und Sterben einer Gesamtheit die Absterbeordnung
ermittelt werden kann. Dabei sind nicht nur an die
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Darstellung der Bevdlkerungsbhewegung, son-
dern auch an die Volkszdhlungen strenge Anfor-
derungen zu stellen. Es geniigt nicht, dass in dem
Bruche, der die Sterbenswahrscheinlichkeit ausdriicken
soll, nur der Zihler richtig ist. Der Ermittlung des
Nenners muss gleiche Sorgfalt zuteil werden.

Aber auch hier ist zu sagen, dass noch die eid-
genossische Volkszihlung vom 1. Dezember 1870 an
grossen Mingeln litt. Den -Altersangaben wurde zu
wenig Aufmerksamkeit geschenkt, was zum Teil dem
Umstande zuzuschreiben ist, dass die Z#hlung mit
sonstigen Fragen iiberladen war. Tag und Monat der
Gteburt wurden so h#ufig nicht verzeichnet, dass das
Material in dieser Hinsicht sich zu einer allgemeinen
Bearbeitung als untauglich erwies. Von vielen Tau-
senden lagen iiberhaupt keine oder unzuverlissige
Altersangaben vor, so dass der Bericht, aus der Fe-
der Dr. Kummers und veroffentlicht im Jahre 1874,
mit Nachdruck betont: ,Die Frage wird auch in Zu-
kunft wieder an uns herantreten: wollen wir die Volks-
zéhlungen und die Totenlisten so organisieren, dass
daraus fiir die Liosung der Mortalititsfrage ein brauch-
bares Material erwichst, oder soll unsere Statistik nur
einem an eine Mauer gemalten Fenster gleichen, wel-
ches zwar von weitem einem wirklichen Fenster dhn-
lich sieht, aber kein Licht ins Haus gelangen ldsst.*

Beides, die zweckdienliche Organisation der Toten-
listen und der Volkszdhlungen, wurde erreicht.

Das anféinglich viel angefeindete Zivilstandsgesetz
erwuchs, wie bereits erwihnt wurde, mit dem 1. Ja-
nuar 1876 in Kraft. Seit dem 1. Januar 1912 sind an
scine Stelle nunmehr die Bestimmungen des Zivil-



. |- -

gesetzbuches getreten. Das Zivilstandsgesetz brachte,
wie wir schon betonten, die erwiinschte Zentralisation
und eine fiir die ganze Schweiz einheitliche Beobach-
tung der Bevolkerungsbewegung, der Geburten, Trau-
ungen und Sterbefélle.

Sodann wurde die Volksziahlung des Jahres 1880
absichtlich nicht mehr tiberladen, um der Frage nach
dem Alter die gebithrende Aufmerksamkeit zu schenken.

So konnte denn im Jahre 1883 die erste all-
gemeine schweizerische Mortalitdtstafel,
gestiitzt auf die Totenlisten der Jahre 1876 bis 1881,
die Geburtsangaben aus der ndmlichen Zeit und die
Yolkszihlung des Jahres 1880 vertffentlicht werden.

An dieser Stelle ist der Ort, um der Verdienste
ihres Bearbeiters, Herrn Dr. J. J. Kummers, zu ge-
denken. Dass wir nunmehr, seit 1876, eine vom ver-
sicherungswissenschaftlichen und, wir wollen, mit Riick-
sicht auf die Todesursachenstatistik, beifiigen, vom
medizinischen Standpunkte aus so treffliche Organi-
sation der Sterberegister besitzen, ist in nicht geringem
Masse ihm zu verdanken.

Die Universitit Bern hat Herrn Kummer denn
auch, bei der Feier ihres 50jahrigen Bestandes im
Jahre 1884, zum Ehrendoktor der Medizin ernannt,
nachdem sie ihm schon frither, im Jahre 1873, die
Wiirde eines Ehrendokiors der Philosophie verliehen
hatte.

In dem 40jahrigen Zeitraum, iiber den wir nun
zuverlissiges Material besitzen, also von Beginn des
Jahres 1876 an bis Ende 1915, sind im ganzen iiber
21/; Millionen Todesfille verzeichnet worden.
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Die vier im gleichen Zeitraum vorgenommenen
Volkszihlungen zeigen, wie sich die Hinwohner der
Schweiz auf die einzelnen Altersjahre jeweilen ver-
teilten und in welchem Grade eine Zunahme der Be-
vilkerung stattfand. Fiir diese Zunahme ist neben dem
Geburteniiberschuss auch der Wanderungs-
iiberschuss, der positiv oder negativ sein kann, von
Bedeutung.

Die Wohnbevélkerung der Schweiz betrug bei der
letzten Z#hlung am 1. Dezember 1910 3%/4 Millionen,
genauer 3,753,293, und steht gegenwirtig schitzungs-
weise um mehr als 100,000 hoher. Sie hat sich seit
100 Jahren ungeféhr verdoppelt. Iiir den Kanton Bern
speziell wissen wir, dass die nach Angliederung des
Juras verlangte und im Jahre 1818 vorgenommene
Zihlung 333,278 Einwohner ergab. Auf Mitte des
letzten Jahres wurde ihre Zahl ziemlich genau auf
das Doppelte, ndmlich auf 665,390, berechnet.

Die Stadt Bern, die bei der Aufnahme von 1764,
also vor 152 Jahren, mit 13,681 Einwohnern schon
eine recht bedeutende Stadt war, wies im Jahre 1818
17,552 Einwohner auf. Die Zahl hat sich im Laufe
von 100 Jahren mehr als verfinffacht und diirfte im
gegenwiirtigen Zeitpunkte mit rund 100,000 einzu-
schiitzen sein, so dass, wenn man fiir Grossstidte eine
Einwohnerzahl von je mindestens 100,000 verlangt,
Bern nunmehr in ihre Reihe cintritt.

Der Geburteniiberschuss in der Schweiz, im vergan-
genen Jahre 1915, bezifferte sich noch auf 24,015 oder
6.2%0 der Bevblkerung. Er stellt die Differenz dar
zwischen  der Zahl der Lebendgebornen, 75,550 oder



19.5 °/o0 der Bevolkerung, und der Zahl der Todesfille,
51,535 oder 13.;°00 der Bevilkerung.

Die Relativzahlen, und zwar sowohl die Geburten-
als die Sterbeziffern, sind fiir frithere Jahre des 40-
jahrigen Zeitraums, namentlich auch fiir das erste Jahr,
1876, bedeutend grosser.

Wir stehen auch in der Schweiz, na-
mentlich seit Beginn dieses Jahrhunderts,
in ganz ausgesprochener Weise vor der in-
ternationalen Erscheinung des Geburten-
riickganges, der allerdings durch den gleich-
zeitigen Riickgang der Sterblichkeit sich
weniger fithlbar gestaltet.

Der Geburteniiberschuss stellt bekanntlich, im
Gregensatze zum Wanderungsiiberschuss, die sogenannte
natiirliche Bevolkerungszunahme dar. Sie ist
noch am grossten in den Kantonen Uri, Solothurn,
Freiburg, Nidwalden und Bern, gering in den Kan-
tonen Glarus, Graubiinden, Tessin und Waadt, uner-
heblich oder in cinzelnen Jahren sogar negativ im
Kanton Genf.

Im ganzen genommen zihltdie Schweiz
mit Frankreich, Irland, Belgien und Spa-
nien zu den Lindern mit geringem Gebur-
teniiberschuss.

Um nun auf die wichtigen Resultate beziiglich
der nach dem Alter geordneten Sterbenswahrschein-
lichkeiten zu sprechen zu kommen, erwihnen wir vor
allem, dass bis jetzt fir folgende vier Perioden die
allgemeinen Absterbeordnungen vorliegen:

Zunichst, wie schon hervorgehoben, fiir die Zeit
von 1876 bis 1881, sodann fiir 1881 bis 1888, ferner



fir 1889 bis 1900 und endlich fir 1901 bis
1910.

Die verdienstlichen amtlichen Verdffentlichungen
bringen das Beobachtungsmaterial fiir Mdnner und
Frauen jeweilen getrennt, so dass wir dementspre-
chend fiir die genannten vier Perioden im ganzen
acht Absterbeordnungen erhalten. Sie stimmen
in ihrem charakteristischen Verlaufe miteinander iberein.

Hier finden sich (siche Beilage A) fiir die zuletat
abgeschlossene Beobachtungsperiode und fiir Ménner
graphische Darstellungen iiber die Uberlebensordnung,
die einjihrigen Sterbenswahrscheinlichkeiten und die
Ziahlen der Sterbenden, alles nach Altersjahren ge-
ordnet und reduziert auf eine Basis von 100,000
Lebendgebornen. Die Zeichnung hatin freundlicher Weise
Herr Steiner-Stooss, Mitglied des mathematisch-
versicherungswissenschaftlichen Seminars, ausgefiihrt.

Das Material, das diesen Darstellungen zugrunde
liegt, ist zwar noch nicht verdffentlicht, wird aber amt-
lich binnen kurzem zur Publikation gelangen.

Sie erkennen auf den ersten Blick, dass das Mi-
nimum der Sterbefille auf das schulpflichtige
Alter, und zwar auf das Alter von 12 Jahren, fillt.
Das Maximum treffen wir bei 70 Jahren, was ge-
eignet ist, uns auch fiir die schweizerische Bevolkerung
das bekannte Wort des Psalmisten in Hrinnerung zu
rufen. (Dass in der Zeichnung bei diesem Alter die
Kurve der einjéhrigen Sterbenswahrscheinlichkeiten mit
der Kurve der Uberlebensordnung zusammentrifft, ist
unerheblich und héngt selbstverstéindlich lediglich von
der Wahl des Massstabes ab.)



Die mittlere Lebensdauer fiir das ménnliche Ge-
schlecht betrigt 49 Jahre. Von 100,000 lebendgebor-
nen Knaben sterben nahezu 14,000 vor Vollendung
des ersten Lebensjalires. Von den Uberlebenden bringt
es fast ein Drittel auf das Alter von 70 Jahren, aber
nur verschwindend wenige haben Aussicht, 100 Jahre
zu crreichen.

Die Absterbeordnung fiir das weibliche Geschlecht
verlduft in der Mehrzahl der Jahre giinstiger als fiir
das minnliche Geschlecht, so dass die mittlere Lebens-
dauer mit 52 Jahren um drei Jahre grosser ist als fiir
das ménnliche Geschlecht.

Vergleichen wir die vier genannten Perioden unter
sich, so ergibt sich, dass die Sterblichkeit seit
1876 fiir beide Geschlechter und fast fiir
alle Altersgruppen von einer Periode zur
andern geringer geworden ist. Die mittlere
Liebensdauer stieg fiir das ménnliche wie fiir das
weibliche Geschlecht von der ersten bis zur vierten
Periode anndhernd gleich, und zwar um die enorme
Ziffer von rund neun Jahren.

Immerhin haben wir in der Schweiz noch keine
so giinstigen Sterblichkeitsverhiiltnisse, wie sie die nor-
dischen Staaten, Didnemark, Schweden und Norwegen,
aufweisen.

Die  Beobachtungswerte fiir die erste Periode
(1876 bis 1881) crfuhren durch Dr. G. Schaertlin
eine Ausgleichung nach der Methode von Wool-
house. Die amtlichen Darstellungen fiir die drei seit-
herigen Perioden geben ebenfalls die nach der nim-
lichen Methode ausgeglichenen Werte (siche fiir die
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vierte Periode die graphische Darstellung in Beilage A
und die Zahlen in den Spalten 3 und 4 der Beilage B).
Doch mochten wir hier betonen, dass es fiir viele
Untersuchungen — und gerade fiir feinere — wohl
geboten ist, sich an die unausgeglichenen Be-
obachtungsresultate zu halten. Wir haben diese,
soweit sie die einjéhrigen Uberlebenswahrscheinlich-
keiten betreffen, fiir alle Altersjahre und die Periode
1901 bis 1910 in der Beilage B (Spalte 2) wieder-
gegeben. Wie man sich iberzeugen kann, verlaufen
sie fast durchgehends mit ausgesprochener Regelmiis-
sigkeit.

Soweit die Alter der Erwachsenen, vom 20. oder
25. Jahre an bis zum Schlusse des Lebens, in Betracht
fallen, folgt der Verlauf der schweizerischen Absterbe-
ordnung mit grosser Treue der durch das sogenannte
Makehamsche Gesetz ausgesprochenen Bezichung.
Darnach nimmt die vom Alter abhingige Komponente
der Sterblichkeitsintensitit mit dem Alter in geome-
trischer Progression zu.

Eine Art Verwandtschaft mit dieser Beziehung
weisen in der Schweiz, nebenbei erwihnt, die Resul-
tate der Krankheitsstatistik auf.

Wenn wir ndmlich die Krankheiten nach ihrer
Dauer ordnen, was fiir die Tragweite statutarischer
Bestimmungen von Krankenkassen oft von Bedeutung
ist, so haben Beobachtungen, die bei der Kranken-
kasse fiir den Kanton Bern vorgenommen wur-
den und sich auf 360,000 Krankentage erstrecken,
gezeigt, mit welch grosser Regelmissigkeit die Ent -
krankungen, sei es durch den Tod, sei es durch
Gtenesung, eintreten. Die Intensitit der Entkrankung
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ist anfangs sehr gross. [Thre mit der Krankheitsdauer
variable Komponente nimmt, nach den genannten
Massenbeobachtungen, die seither auch anderwiirts be-
stitigt wurden, annihernd wie der reziproke Wert des
Quadrats einer linearen Iunktion der Krankheits-
dauer ab. '

Selbstverstindlich #dndern sich sowohl hier wie
auch bei dem Makehamschen Sterblichkeitsausdrucke
die cingefiihvten Parameter, je nach dem Milicu, dem
dic’ Beobachtungen entstammen.

Hine aus den Beobachtungen der allgemeinen
Bevilkerung abgeleitete Mortalititstafel wird, wic
Sie richtig schliessen werden, nicht fir alle Fille als
Grundlage von Versicherungsrechnungen gewéhlt wer-
den diirfen. Man wird sich vorher stets Rechenschaft
geben miissen, ob die zu withlende Tafel zutreffe oder
nicht.

Grestatten Sie, ein naheliegendes Beispiel anzu-
fiihren.

Wir besitzen an der Universitit Bern seit ihrem
75jdhrigen Bestande, d. h. seit dem Jahre 1909, cine
Akademische Witwen-und Waisenkasse. Es
ist das eine recht segensreiche Einrichtung. Bei den
Berechnungen, die der Krrichtung der Kasse voraus-
gingen, und bei der seitherigen Bestimmung der Dek-
kungskapitalien hatte man sich zu fragen, welche
Sterblichkeit fiir die Professoren und ihre Frauen zu-
grunde zu legen sei. Man war sich klar, dass man es
mit einer gewissen Auslese zu tun habe und. dass cine
giinstigere Sterblichkeit als die allgemeine
Volkssterblichkeit vorausgesetzt werden diirfe. Als eine
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soleche zutreffende Mortalititstafel wurde die von vielen
Versicherungsgesellschaften verwendete Assurés fran-
cais-Tafel adoptiert. Gegenwirtig sind 10 Witwen
rentenbercechtigt, und wenn auch wegen der kurzen
Dauer und der Kleinheit der Kasse noch keine Schliisse
erlaubt sind, so ist es doch von Interesse, zu sehen, dass
diese Zahl der theoretisch berechneten recht nahe kommnt.

In der Schweiz gelangen zurzeit, zur Messung der
Lebensdauer und der Sterblichkeit, iiber drei Dutzend
Mortalitdtstafeln zur Anwendung, sei es, dass sie von
den dffentlichen oder privaten Versicherungsinstitutionen,
sei es, dass sie von anderer Seite, z. B. durch die
Gerichte, zur Festsetzung von Rentenkapitalien ver-

wendet werden.

Derallgemeinen Volkstafel kommt aber

Derall Volkstafel | t ab
stets die wichtige Aufgabe zu, als Kom-
pass zu dienen. Sie allein ist, was besonders her-
vorgehoben zu werden verdient, aus so umfangreichen
rgehobe d lient, aus so umfangreict
Beobachtungen abgeleitet, dass wichtigern Alters-
Beobachtungen abgeleitet, dass alle htigern Alt
jahre eine befriedigende Besetzung aufweisen.

: - Gegenwart, in der wir leben, stellt sich

In der Gegenwart, in de leben, stellt sicl
cider in meisten europiischen Staaten neben der
feider in den te péischen Staat eben d
gewOhnlichen Sterblichkeit, als besondere Sterblich-
keit, speziell fiir eine Reihe von Altersjahven des méinn-
lichen Geschlechts, die Kricgssterblichkeit ein.
Mars regiert in grausamer Weise die Welt. Die Dar-
Mars regiert in gra W die Welt. Die Da
stellung der Kriegssterblichkeit diirfte, wenn einmal
der ersehnte Friede wieder eingekehrt sein wird, fiir
alle beteiligten Staaten von grosstem Interesse sein.

Ein giitiges Geschick, dem wir alle dankbar ver-
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bunden sind, hat unser Land bis jetzt vor den Greueln



des Krieges bewahrt und dispensiert uns heute gliick-
licherweise davon, von der Kriegssterblichkeit der
sechweizerischen Bevolkerung zu sprechen.

Doch sind auch bei uns die Wirkungen des Welt-
brandes, soweit sie demographisch erfasst werden
kinnen, ganz unverkennbare. Wir gestatten uns, nur
folgendes zu erwéhnen.

Jahrelang, von 1897 bis und mit 1912, hatten
wir in der Schweiz eine Geburtenzahl, die immer
90,000 iiberstieg. Das letzte Jahr, 1915, erzeigte, wie

“erwédhnt, nur die Zahl von 75,550. Wir haben also,

gegeniiber jenen Jahren, einen Geburtenausfall von
mehr als 14,000 zu verzeichnen. Dieser starke Riickgang
wird sich in der Zukunft in der verschiedensten Weise
geltend machen, Man denke z. B. nur an die spétere
Rekrutierung. Ja, es ist sogar moglich, dass selbst ein
Ausfall an Immatrikulationen im Jahre 1934 und den
folgenden Jahren, der Anfangszeit des zweiten Jahr-
Jhunderts unserer Universitidt, zu verspiiren sein wird.
Es ist auch wahrscheinlich, dass das Zuriickgehen der
Geburtenzahl noch weiter anhilt. Zeigt sich doch,
dass die Zahl der neuen Ihen ebenfalls eine starke
Abnahme erfihrt. Gegenitber 1913 hat das Jahr 1915
cinen Ausfall an Verheiratungen von mehr als 7000
gebracht,

Die geringere Zahl der Geburten und die damit
verminderte Zahl der Sterbefille des ersten Lebens-
jahres hilft dazu mit;, dass das Jahr 1915 auch eine
gegeniiber 1913 um nahezu 4000 verminderte Zahl
von Sterbefillen erzeigt und mit seiner Sterbeziffer
von 13.5 % der Bevilkerung scheinbar recht giinstig
dasteht. Gerade hier bietet sich, nebenbei bemerkt,



92

ein Schulbeispiel dafiir, wie unwissenschaftlich es wiire,
in seiner Schlussweise sich lediglich auf solche Sterbe-
ziffern zu griinden, die auf die Verteilung der beob-
achteten Personen mnach ihrem Alter keine Riicksicht

nehmen.

Kin Blick auf den Zeitraum der letzten 40 Jahre
lasst die schweizerische Bevblkerung, die da in Freud’
und Leid an uns voriiberzieht, einem stetig fliessenden
Strome vergleichen. Tag um Tag, Stunde um Stunde
treiben die Kriifte des Todes ihr vernichtendes Spicel,
withrend die Geburten immer mneues Leben bringen.

Eine der crfreulichsten Krscheinungen, die wir
feststellen konnten, ist die betrdchtliche Ver-
lingerung der mittlern Lebensdauer.

(tewiss diirfte der allgemeinen Aufklirung,
den Universitdten und namentlich der medizi-
nischen Wissenschaft und Praxis daran ein

wesentliches Verdienst zuzumessen sein.

Wie es sich mit der Zu- oder Abnahme der mitt-
lern Lebensdauer in den kommenden Jahren
verhalten wird, konnen wir nicht sagen. Fiir den
Augenblick muss es uns geniigen, zu wissen, dass die
Beobachtungen fortgesetzt werden, und wir hoffen, dass
sie auch in Zukunft sorgfiltig bearbeitet und verwertet
werden.

Zu wiinschen wére, wir befinden uns da in voller
Ubereinstimmung mit Prof. Westergaard in Kopen-
hagen (vgl. H. Westergaard, Die Liehre von der Mor-
talitit und Morbilitit), dass die genauen wissenschaft-
lichen Methoden der Sterblichkeitsmessung noch mehr,
als dies bis jetzt geschehen ist und geschehen konnte,



angewendet wiirden auf die einzelnen Bevolkerungs-
kreise, auf die verschiedenen Berufsarten, auf Wohl-
habende und Arme, auf die Bewohner von Stadt und
Land und auf andere, einer Abgrenzung fihige Grup-
pen. ks konnte auch die Lebensdauer unter Ausschluss
gewisser Todesursachen, z. B. der Unfille, der Lungen-
tuberkulose, des Krebses, der verhiitharen ansteckenden
Krankheiten usw. dargestellt werden.

Dann wiirden wir in Leben und Sterben der Be-
volkerung mnoch tiefere Kinblicke erhalten, Einblicke,
wie sie namentlich auch vom Standpunkte der sozia-
len Gesctzgebung und der Prophylaxis aus
je langer je mehr als hochst wiinschenswert erscheinen.

So geht es auch hier wie iiberall. Jedes geloste
Problem erweitert zwar den Horizont, ruft aber zu-
oleich zahlreichen neuen Problemen. Glauben
wir auch da an die Wisscenschaft und ihre Zu-
kunft, an die Mission der Universitdten und
daran, dass das heilige Feuer der Vestalinnen
nicht erloschen werde !

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mog-
licherweise wird spéiter einmal, ecbenfalls an einer
Stiftungsfeier unserer Universitit — moge es vielleicht
in 100 Jahren sein — von dieser Stelle aus wieder
ither Leben und Sterben in der schweizerischen Be-
vilkerung gesprochen werden. Viele Millionen neuer
Beobachtungen werden dann vorliegen. Auch jeder
von uns, sofern sein Tod in der Schweiz erfolgt, hat
alsdann seinen persdonlichen Beitrag erstattet.
Dureh den Lauf der Jahrzehnte hindurch, von einer
Gteneration zur andern, wird die Absterbeordnung in

grossen Ziigen ein Spiegelbild der Bedingun-
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gen darstellen, unter denen das Schweizervolk gelebt
haben wird, und damit eine Art objektiver Ge-
schichtsschreibung bilden.

Mige der Sprecher von damals dann mit Befiie-
digung aut die abgelaufenen Zeiten zuriickblicken
kénnen, mbge er mit berechtigtem Stolze betonen
diirfen: hier ist ein Volk, wenn auch nur ein
kleines, das verstanden hat, sich selbst zu
beobachten und sich selbst zu regieren, und
moge cs ihm vergénnt sein, in Dankbarkeit anzu-
erkennen: iiher unserm Lande leuchtete ein
guter Stern!.
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Schweizerische Beobachtungen. — 1901—1910.

Minner. Beilage B.
Wahrscheinlich- Wahrscheinlich-
keit, keit,
das nachste Jahr| Uber- das niichste Jahr | Uber- |
.. % |
Alteri zu tberleben, || |ehens- zu iiberleben, || lehens- |
gl Pe=17 4 _|ordnung Po= 1= {ordnung
aus- l‘,. aus- ]_,
| unaus- geglichen unaus- zeglichen
| geglichen ‘%i‘g;_ geglichen ‘1‘1&1}_
j | house house
N @ (3) ) @ @ | «
0 0,86 160 | 0,86 160100 000 § 25 'i?o,gg 452 0,99 1111 76 718
1| 97s02| 07802 861600 26 | 99428| 99430 | 76291
2 | 99022] 99022| s4266]27 | 994201 99 416! 75 856
3| 99348, 99348| S3442) 28 | 99384 99402 75413
4 || 99483 99483| 82898) 29 | 99400| 99392 74962
| | }
51 99587 99587| 82469) 30 | 99372| 99380 74506
61| 99668 99674| 821200 81 | 99383 99364 74044
7| 99684| 99705|| S1861] 32 | 99335 99340) 73 574
8| 99728 99733| 816204 33 | 99303 99311 73088
9 || 99755| 99754 81402 34 | 99290 : 99 278 1| 72 584
‘ - i
10 || 997s4! 99775| S1201] 35 | 99228 99246) 72060
1L | 99769 99790| 81L019] 36 || 99209 99211 71517
12| 99803| 99798| 808490 87 | 99198| 99171 | 70953 |
1131 99797 | 99794| 80685 99 105 | 99123 | 70 365
|14 || 99784 99772| 80519 99086 | 99072 69 747
15 || 99732| 99730| 80335 98 990 | 99 017 | 69 100
16 || 99681| 99672| 80119 98 975| 98962 68421
17 | 99599 | 99608| 79856 98899 | 98900 | 67 711
18 || 99547| 99551 79543 98861 98833 || 66 966
19 | 99491 99509| 79186 98 785| 98761 | 66 184
20 | 99483| 99484| 78797 98 680 98692 | 65 364
21 || 99485 | 99471| 78390 98 609 983621 | 64 509
22 || 99459 | 99465| 77975 98 576 98 543 | 63 620
93 | 99462 99460| 77558 98 451 98447 | 62 693
24 || 99 453 | 99453 77140 98850 | 983351 61719




Beilage B (Schluss).

! Wahrscheinlich- Wahrscheinlich-
| keit, keit,
| das nachste Jahr || Uber- das nichste Jahr | Uber-
Alterl 2zu iberleben, | 1ebens- L Alter| Zu iiberleben, | jehens- |
e | P2 179 ordnung] Po =10 | ordnung|
| }__ = — RS
‘ 'f aus- Z.u aus- lm
‘ unaus- | geglichen | unaus- | geglichen |
% || geglichen \I\I’I:)%}i- eeglichen V%“(')(gi i
(‘ ! house ‘ house 3
o @ | o® H ) (1) @ | o () i
50 | 0,05 163 0,98 212 60692 | 800,83 192 0,83 308| 8928 |
51| 98080 98084|| 59607 | 81| §2375| 82063| 7438 |
52| 9so1s| 97950| 58 164 | 821 S0499| 80798| 6104 |
(53 | 97774 97809 57266 | 83| 79492 T9545| 4932 |
5L | 97625| 97665 56011 | 84| 78296 78214 3923 |
55 | 97529| 97515) 54703 | 85 76989 76784, 3068
56 | 97383 97351| 53344 | 86 74817 75115| 2356 |
57| 97143 | 97160| 51931 | 87| 74065 73288 1770 |
58 || 96968 96938 50 456 ssi 70807 | 71373| 1297 |
59| 96730 96701) 48911 § 89| 69704 69696|| 926
60 || 96321 | 96457| 47298 | 90 67595, 63280( 645
61 | 96263 962121 45622 | 91! 67039 67076| 441 |
62 || 96021| 95948| 43894 | 92 65684 65579| 295 |
63 | 95621| 95656) 42115 | 93 65847 63537 194
641 95270 95325) 40286 | 94 593751 60761| 123 |
| i | |
1 65| 95024 94958] 88402 | 95 57009 57469 75 |
66 || 94561| 94554 36466 § 96| 54237 DHA6TT 43 |
67 || 94079 94118| 34480 ) 97! 50000 49385 23 |
68| 93635 93646 832452 f 98| 66667, 44412 1
69 | 93162 | 93143] 30890 | 99 70000 38747 5 |
70 || 92672 92607| 28806 J100| 28577 32403) 2
Pl 91 910 | 92042| 26213 101 33333 | 25408 1
72| 91362 91427| 24127 {102
78| 91057 90753 22 059 | .
74 || 89720 89984 20019 I 1_ |
75 | 89141| 89111| 18014 ?
76 | 88279 83109 16052 ' |
77| 86976 87000 14144 I |
78 || 85751| 85799 12305 |
79 || s4531| 84567| 10558 |




	Leben und Sterben in der schweizerischen Bevölkerung

